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Totalrevision des Abfallreglements 

 

Die Werkkommission beantragt dem Stadtparlament, das Abfallreglement (AbfR) wie folgt zu ändern: 

 

Art. 7 (Sachüberschrift) 

Grüngutabfuhr 

 

Art. 17 Abs. 1 Satz 2 

streichen 

 

 

Begründung 

Es handelt sich um zwei Folgeanpassungen von Änderungen, welche an anderen Stellen vorgenom-

men wurden: 

▪ In Art. 7 wird der Begriff «Grüngutsammlung» durch «Grüngutabfuhr» ersetzt, daher sollte die Än-

derung auch in der Sachüberschrift vorgenommen werden. 

▪ In Art. 2 Abs. 1 Bst. f wird die bisherige Beschränkung der Sammelstelle für Sonder- und Giftabfälle 

auf Haushalt und Gewerbe aufgehoben. Diese Änderung sollte auch in Art. 17 Abs. 1 vorgenom-

men werden. 


